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Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung  
(Aufhebung der Ausnahme von der Versicherungspflicht für Dozierende und  
Forschende, Kostenbeteiligung bei Mutterschaft): Anhörungsantwort von H+ 
 
 
Sehr geehrte Frau Erne 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Departement des Innern hat H+ Die Spitäler der Schweiz in seinem 
Schreiben vom 28. August 2013 eingeladen, sich zu obgenannter Anhörung zu äussern, wofür 
wir bestens danken. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr. Unsere nach-
folgende Stellungnahme widerspiegelt den Willen unserer Mitglieder, der Schweizer Spitäler, 
Kliniken und Pflegeinstitutionen. 
 
Befreiung der Kostenbeteiligung für Geburten 
Bei der Interpretation der Kostenbeteiligung bei Mutterschaft (KVV-Artikel 104 Abs. 2 Bst. c und 
105) erscheint uns wichtig festzuhalten, dass die Mutterschaft die Geburt eines oder mehrerer 
gesunder Säuglinge beinhaltet und entsprechend von der Erhebung der Kostenbeteiligung be-
freit sein muss. Dies gilt insbesondere für das Neugeborene oder die Neugeborenen, für die 
einige Versicherungen Kostenbeteiligungen in Rechnung stellen. 
 
Im Übrigen begrüssen wir die geplante Verordnungsänderung und haben keine weiteren Be-
merkungen dazu. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
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